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§ 850 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Ist der Vertrag mit der Klausel: „für behaltene Ankunft“ abgeschlossen, so endet die Gefahr für den Versicherer

schon mit dem Zeitpunkt, in welchem das Schiff im Bestimmungshafen am gebräuchlichen oder gehörigen Platze

den Anker hat fallen lassen oder befestigt ist.

2. (2)Auch haftet der Versicherer nur:

1. 1.bei der auf das Schiff sich beziehenden Versicherung, wenn entweder ein Totalverlust eintritt oder wenn

das Schiff abandonniert (§ 861) oder infolge eines Unfalls vor der Erreichung des Bestimmungshafens wegen

Reparaturunfähigkeit oder wegen Reparaturunwürdigkeit verkauft wird (§ 873);

2. 2.bei der auf Güter sich beziehenden Versicherung, wenn die Güter oder ein Teil der Güter infolge eines

Unfalls den Bestimmungshafen nicht erreichen, insbesondere wenn sie vor der Erreichung des

Bestimmungshafens infolge eines Unfalls verkauft werden. Erreichen die Güter den Bestimmungshafen, so

haftet der Versicherer weder für eine Beschädigung noch für einen Verlust, der die Folge einer Beschädigung

ist.

3. (3)Überdies hat der Versicherer in keinem Falle die im § 834 erwähnten Beiträge, Aufopferungen und Kosten zu

tragen.
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